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Ausbildungsordnung 
 
Für die staatlich anerkannten Ausbildungsberufe sind Ausbildungsordnungen und 
Rahmenpläne festgelegt. Sie regeln die sachliche und zeitliche Gliederung der 
Berufsausbildung im jeweiligen Ausbildungsberuf. 
 
http://www.berufswahlnavigator.de/navigation/Tipps/Ausbildungsordnung.htm 
 
 
Anrechnungszeiten 
 
Ab dem 01.05.2003  wird die Zeit, die ein Jugendlicher nach vollendetem 17. Lebensjahr 
als Ausbildungssuchender beim Arbeitsamt gemeldet ist, als Anrechungszeit für die 
Rentenversicherung berücksichtigt. 
Jugendliche Ausbildungssuchende sollten sich deshalb rechtzeitig in der Berufsberatung ihres 
Arbeitsamtes um ihre Registrierung kümmern,  und sich diese Registrierung bestätigen lassen. 
 
http://www.berufswahlnavigator.de/navigation/Presseinfo/Newsverzeichnis/Anrechnungszeiten.htm 
 
 
Lohnzurückhaltung 
 
Nach Auffassung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW)  ließe sich  die angespannte 
Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt durch „Zurückhaltung bei den 
Lehrlingsgehältern“ entspannen. 
 
http://iwkoeln.de/default.aspx?p=content&i=16567 
 
 
Einstellungsgespräch /Frage nach Schwangerschaft 
 
Die Frage nach einer Schwangerschaft im Einstellungs- Vorstellungsgespräch ist unzulässig. 
Sie muss nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden 
 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 6. Februar 2003 - 2 AZR 621/01 – 
 
http://www.bundesarbeitsgericht.de/ 
 
 
Wenn Sie unseren Newsletter nicht weiter beziehen wollen, schicken Sie 
eine E-Mail an: news@berufswahlnavigator.de 
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